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Hinweis: 

Den nachfolgenden Bestätigungsvermerk haben wir, unter Beachtung der gesetzli-
chen und berufsständischen Bestimmungen, nach Maßgabe der in der Anlage „Auf-
tragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt“ beschriebenen Bedingungen 
erteilt. 

Falls das vorliegende Dokument in elektronischer Fassung für Zwecke der Offenle-
gung im elektronischen Bundesanzeiger verwendet wird, sind für diesen Zweck da-
raus nur die Dateien zur Rechnungslegung und im Falle gesetzlicher Prüfungspflicht 
der Bestätigungsvermerk resp. die diesbezüglich erteilte Bescheinigung bestimmt. 
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Bestätigungsvermerk 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, das Inventar, die 
Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und 
den Lagebericht des Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von diesen Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschrif-
ten von Nordrhein-Westfalen sowie den sie ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der 
Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101, § 106 i. V. m. § 107 Abs. 2 
GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, In-
ventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegen-
stände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  

 





Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva 31.12.2010 Passiva 31.12.2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 140.402,99 87.077,54 1.1 Allgemeine Rücklage 25.267.424,41 25.272.763,39
1.2 Jahresüberschuss 3.086.494,72 2.580.912,88

1.2 Sachanlagen
28.353.919,13 27.853.676,27

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 17.459,96 17.459,96
1.2.2 Infrastrukturvermögen 121.235.088,65 112.126.065,47
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 658.007,70 747.906,89 2. Sonderposten
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.953,00 9.933,41
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.683.497,01 4.598.130,12 2.1 für Zuwendungen 28.535.658,31 25.453.402,25

2.2 für Beiträge 3.444.213,55 3.551.686,08
124.606.006,32 117.499.495,85 2.3 für den Gebührenausgleich 5.379,34 5.379,34

31.985.251,20 29.010.467,67
124.746.409,31 117.586.573,39

2. Umlaufvermögen 3. Rückstellungen

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.1 Sonstige Rückstellungen 538.223,20 384.550,00

2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen 4. Verbindlichkeiten
2.1.1.1 Gebühren 9.452,49 7.848,96
2.1.1.2 Beiträge 17.477,41 18.401,82 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 61.424.179,36 60.361.053,61

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.885.764,80 2.058.662,02
26.929,90 26.250,78 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten 3.218.864,96 49.687,06

2.1.2 Privatrechtliche Forderungen
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 1.360.635,83 681.650,96 68.528.809,12 62.469.402,69
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.157.099,84 901.114,62

2.517.735,67 1.582.765,58

2.1.3.Sonstige Vermögensgegenstände 1.014.217,86 15.445,59

3.558.883,43 1.624.461,95

2.2 Liquide Mittel 1.011.930,94 409.562,32

4.570.814,37 2.034.024,27

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 88.978,97 97.498,97

129.406.202,65 119.718.096,63 129.406.202,65 119.718.096,63
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Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2011

2010
EUR EUR

1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.977.110,17 12.737.980,87
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.472.095,29 2.527.016,40
3. Sonstige ordentliche Erträge 949.881,70 960.556,35
4. Aktivierte Eigenleistungen 326.626,37 341.695,16

5. Ordentliche Erträge 16.725.713,53 16.567.248,78

6. Personalaufwendungen -566.833,94 -561.814,82
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.534.770,23 -6.585.233,32
8. Bilanzielle Abschreibungen -3.565.842,08 -3.431.295,88
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen -834.058,31 -666.538,28

10. Ordentliche Aufwendungen -11.501.504,56 -11.244.882,30

11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.224.208,97 5.322.366,48

12. Finanzerträge 1.832.779,84 431.472,36
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -3.970.494,09 -3.172.925,96

14. Finanzergebnis -2.137.714,25 -2.741.453,60

15. Ordentliches Ergebnis 3.086.494,72 2.580.912,88

16. Jahresüberschuss 3.086.494,72 2.580.912,88
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Finanzrechnung des Stadtbetriebes Entwässerung zum 31.12.2011

Ist Fortgeschriebener Ist Vergleich 
Ergebnis Ansatz Ergebnis Ansatz/Ist

2010 2011 2011
€ € € €

   Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.231.951,99 12.962.568,00 12.885.210,57 -77.357,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.502.000,69 2.640.654,00 2.471.834,52 -168.819,48
+ Sonstige Einzahlungen 27.626,54 100,00 5.186,68 5.086,68
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 363.755,13 765.000,00 1.191.440,20 426.440,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.125.334,35 16.368.322,00 16.553.671,97 185.349,97

- Personalauszahlungen 563.561,71 566.647,00 568.453,84 1.806,84
- Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.711.499,52 6.434.585,00 6.392.656,56 -41.928,44
- Zinsen und  sonstige Finanzauszahlungen 2.912.780,30 3.499.028,00 3.767.347,63 268.319,63
- Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sonstige Auszahlungen 509.521,69 2.946.912,00 2.047.689,51 -899.222,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.697.363,22 13.447.172,00 12.776.147,54 -671.024,46

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.427.971,13 2.921.150,00 3.777.524,43 856.374,43

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.017.364,44 5.910.000,00 328.775,06 -5.581.224,94
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 70.445,10 0,00 30.656,61 30.656,61
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.087.809,54 5.910.000,00 359.431,67 -5.550.568,33

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.191.366,17 12.996.000,00 4.557.344,10 -8.438.655,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 161.943,16 125.000,00 64.945,09 -60.054,91
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.353.309,33 13.121.000,00 4.622.289,19 -8.498.710,81

Saldo aus Investitionstätigkeit -2.265.499,79 -7.211.000,00 -4.262.857,52 2.948.142,48

Finanzmittelüberschuss 2.162.471,34 -4.289.850,00 -485.333,09 3.804.516,91

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 6.600.000,00 3.150.000,00 -3.450.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen 2.122.752,58 2.114.783,00 2.062.298,29 -52.484,71

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -2.122.752,58 4.485.217,00 1.087.701,71 -3.397.515,29

Änderung des Bestandes an Finanzmitteln 39.718,76 195.367,00 602.368,62 407.001,62

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 369.843,56 0,00 409.562,32 409.562,32

Liquide Mittel 409.562,32 195.367,00 1.011.930,94 816.563,94
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Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen 
Anhang für 2011 
  
 

Allgemeine Hinweise 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 1997 wurde die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen aus 
dem Haushalt der Stadt Bergkamen ausgegliedert und wird fortan als Stadtbetrieb 
Entwässerung Bergkamen (SEB) geführt. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung (§ 107 Abs. 
2 GO NRW) wird gemäß § 1 der Betriebssatzung entsprechend der für Eigenbetriebe 
geltenden gesetzlichen Vorschriften geführt.  
 
Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2007 wurden für die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung angewendet (§ 27 
EigVO). 
 
Demzufolge gelten statt § 19 Abs. 2 EigVO die §§ 27 und 28 GemHVO 
(Gemeindehaushaltsverordnung). 
 
Für den Jahresabschluss gelten anstelle der Vorschriften der §§ 21 – 23 sowie 25 EigVO die 
Regelungen der §§ 37 - 48 GemHVO. 
 
Die Gliederung der Bilanz erfolgt grundsätzlich gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO nach Anlage 
22. 
 
Die Ergebnisrechnung ist gemäß Anlage 18 zur GemHVO gegliedert. 
 
Ansonsten wurden die Bestimmungen der Vorschriften der EigVO NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. November 2004 angewendet. 
 
 
  
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Der Jahresabschluss enthält alle wirtschaftlich dem Bereich Entwässerung zuzuordnenden 
Werte und Lasten. Aufgaben, die der Stadtbetrieb Entwässerung außerhalb der 
Betriebssatzung durchgeführt hat und die Aufwendungen und Erträge verursacht haben, 
werden mit den Auftraggebern abgerechnet. 
 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden maßgebend. 
 
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert 
und werden, sofern sie einer Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um 
planmäßige Abschreibungen (3 - 5 Jahre, lineare Methode) vermindert. 
 
Die von der Stadt Bergkamen übertragenen Abwassersammlungsanlagen für Schmutz-, 
Niederschlags- und Mischwasser wurden auf der Grundlage des aktualisierten bzw. teilweise 
neu geschaffenen Schadens- und Kanalkatasters über ein Mengen-/Indexmodell ermittelt 
und zu Wiederbeschaffungszeitwerten in die Eröffnungsbilanz des SEB übernommen.  
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Die bei der Wertermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz des SEB unterstellten 
Abschreibungen sind entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen 
Gegenstände (bislang planmäßig 50 Jahre für das Kanalvermögen) nach der linearen 
Methode bemessen und werden entsprechend fortgeführt. In die Herstellungskosten der 
Kanäle sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. 
 
Kanäle, die ab dem Wirtschaftsjahr 2000 fertig gestellt worden sind, werden über eine 
Nutzungsdauer von 66 Jahren abgeschrieben, da die bergbaulichen Einwirkungen durch die 
Abwanderung des Bergbaus nachlassen. 
 
Für Kanalhaltungen, die mit Hilfe von Inlinern saniert werden, wird die Restnutzungsdauer 
des Altkanals und die Nutzdauer des Liners auf 40 Jahre festgesetzt. 
 
Die sonstigen Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit ihren (Rest-)Buchwerten 
übernommen und werden auf die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige 
Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 410,00 € (netto) werden im Jahr des Zugangs voll 
abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des 
Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig; beim Kanalvermögen wird 
grundsätzlich der Zugang/Abgang Mitte des Jahres unterstellt.  
 
Die erhaltenen Fördermittel des Landes (im Jahr 2000 zuzüglich des Förderprogramms 
„Ökologische Wasserwirtschaft“) und die einmaligen Kanalanschlussbeiträge, durch die das 
Nutzungsrecht an der städtischen Kanalisation erteilt wird, werden in den Sonderposten für 
Fördermittel und Zuschüsse eingestellt und entsprechend der Standard-Abschreibung für 
Abwassersammlungsanlagen von 2 % p. a. und für Fördermittel ab 2000 von 1,52 % bzw. 
über die Restnutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst. 
 
Die Investitionspauschale Abwasser gemäß GFG wird seit dem Wirtschaftsjahr 2002 nicht 
mehr gewährt. 
 
Die über den reinen Schadensersatz hinausgehenden Zuschüsse des Bergbaus zu den 
Anschaffungskosten des Kanalvermögens – als Überhang über die Restbuchwerte der 
abgegangenen Kanäle – werden ebenfalls in den Sonderposten für Fördermittel und 
Zuschüsse eingestellt und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Kanäle aufgelöst. 
 
Seit 2006 werden auch die Privaterschließungen als Sonderposten gezeigt. Die Tätigkeiten 
von privaten Investoren werden künftig weiter zunehmen und einen nicht unerheblichen 
Umfang erreichen. 
 
Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 werden „Sonstige Beteiligungen“ im Sonderpostenspiegel 
abgebildet. Hierunter werden Beteiligungen an Baumaßnahmen dargestellt, die auf Grund 
der Zusammenarbeit mit anderen Abwasserbeseitigungspflichtigen (hier: Straßen NRW) aus 
wirtschaftlichen Gründen durchgeführt wurden. 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 
Allen risikobehafteten Posten – soweit vorliegend – wird durch die Bildung angemessener 
Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. 
 
In die allgemeine Rücklage wurde der Differenzbetrag zwischen den Werten der einge-
brachten Vermögensgegenstände sowie dem Stammkapital und den Schulden zum  
1. Januar 1997 eingestellt. 
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Gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW sind bei Eigenbetrieben für die technische und 
wirtschaftliche Fortentwicklung eines Eigenbetriebes und, soweit die Abschreibungen nicht 
ausreichen, für Erneuerungen aus dem Jahresüberschuss Rücklagen zu bilden. 
Dementsprechend wurde der Jahresüberschuss 1997 und 1999 in voller Höhe und aus dem 
Jahresüberschuss 1998 und 2000 bis 2002 ein Teilbetrag in die Rücklage eingestellt. Seit 
dem Wirtschaftsjahr 2003 wurde der jeweilige Jahresüberschuss an den städtischen 
Haushalt abgeführt. Bezüglich des Jahresüberschusses 2011 wird auf den 
Gewinnverwendungsvorschlag der Betriebsleitung (Seite 9) hingewiesen. 
 
Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus 
Krediten treten. Der Jahresüberschuss eines Eigenbetriebes soll grundsätzlich so hoch sein, 
dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des 
Eigenkapitals erwirtschaftet wird. 
 
Die allgemeine Rücklage steht zum Ausgleich eines fünf Jahre vorgetragenen etwaigen 
Jahresverlustes gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW zur Verfügung, wenn dieser nicht zuvor aus 
Gewinnen gedeckt werden konnte. Dabei ist Voraussetzung der Entnahme, dass die 
Eigenkapitalausstattung dies zulässt. 
 
Da es sich bei dem SEB um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. des § 107 Abs. 2 
Nr. 1 GO NRW handelt, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und 
entsprechend der Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt wird, ist zu beachten, dass die 
Vorschrift über die Gewinnerzielung mit der öffentlichen Zwecksetzung vereinbar sein muss. 
 
In den Sonderposten für Fördermittel und Zuschüsse (Anlage 1 zum Anhang) werden die 
erhaltenen Fördermittel des Landes, die einmaligen Kanalanschlussbeiträge ab 1966, die 
Zuschüsse des Bergbaus ab 1997 sowie die Zuwendungen des Lippeverbandes und anderer 
zu den Anschaffungskosten des Kanalvermögens ausgewiesen. Die Fördermittel des Landes 
wurden zur Ermittlung des Eröffnungswertes indiziert und um die in Vorjahren 
vorgenommenen Auflösungen vermindert.  
 
Der so ermittelte Ansatz wird weiterhin über die Laufzeit der Abwassersammlungsanlagen 
(2 %/1,52 % bzw. über die Restnutzungsdauer) ergebniswirksam aufgelöst. Die Auflösung 
der übrigen Fördermittel und Zuschüsse erfolgt ebenfalls mit 2 %/1,52 % bzw. über die 
Nutzungsdauer der bezuschussten Kanäle. 
 
Mit Einführung des NKF ab dem Wirtschaftjahr 2007 werden in die Sonderposten auch die 
Überschüsse aus der Gebührenabrechnung eingestellt, die in späteren Jahren zum 
Gebührenausgleich einzusetzen sind. 
 
Pensionsrückstellungen werden im Eigenbetrieb nicht ausgewiesen, da Rückstellungen 
von für im SEB tätige Beamte grundsätzlich bei der Stadt Bergkamen bilanziert werden. Eine 
Abrechnung mit dem SEB erfolgt inklusive Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. 
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
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Erläuterungen zur Bilanz 
 
Anlagevermögen 
 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der 
Abschreibungen des Geschäftsjahres im nachfolgenden Anlagennachweis (Anlage 2 zum 
Anhang) dargestellt. 
 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Restlaufzeiten der Forderungen sind im Forderungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) 
einzeln dargestellt. 
 
 
Allgemeine Rücklage 
 
Die allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt: 
 
Stand 01.01.2011  25.272.763,39 € 
Wertkorrekturen  -            5.338,98 € 
Stand 31.12.2011  25.267.424,41 € 
 
Im Zuge des Abgleichs zwischen der Vermögensbewertung und dem Kanalkataster wurde 
festgestellt, dass einige Haltungen mit anderen Baujahren oder unterschiedlichen 
Haltungslängen geführt wurden. Hierdurch wurden Korrekturen in der Vermögensbewertung 
notwendig, die zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage geführt haben. 
 
 
Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für anfallende Kosten im 
Zusammenhang mit der Rückabwicklung der Derivatgeschäfte gebildet (Anlage 5 zum 
Anhang). 
 
 
Verbindlichkeiten 
 
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4 zum 
Anhang) einzeln dargestellt. 
 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden Verträge ergeben sich in den kommenden Jahren 
finanzielle Verpflichtungen in Höhe von derzeit 5.484 T€ jährlich. Diese setzen sich wie folgt 
zusammen: 
 
§ Als Mitglied des Lippeverbandes wird der SEB jährlich mit einer Abwasserabgabe sowie 

mit einer Verbandsumlage für Abwasserklärung belastet. Für 2012 ergeben sich 132 T€ 
bzw. 5.043 T€. 

 
§ Als Miete für die Räume im Verwaltungsgebäude Rathausplatz 1 (ehem. Hubert-Biernat-

Straße 15) wurde mit der Stadt ein Betrag in Höhe von 14.220,00 € p. a. vereinbart. 
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§ Die städtischen Verwaltungskostenumlagen werden in Abhängigkeit von der 
Inanspruchnahme berechnet (für 2012 ca. 295 T€). 

 
Des Weiteren ergeben sich zukünftige Zinsverpflichtungen in Höhe von ca. 2,4 bis 2,6 Mio. € 
p. a. 
 
 
 
Derivative Finanzinstrumente 
 
 
Zinsswaps 
 
Mit dem Ziel, den Zinsaufwand des Schuldenbestandes im Vertragszeitraum abzusenken 
sowie die Portfoliostruktur zu optimieren, wurde mit der WestLB AG, Düsseldorf, ein 
Schuldenportfoliomanagementvertrag geschlossen. Der Vertrag hatte eine Laufzeit vom  
1. April 2004 bis zum 31. März 2009. Das Schuldenportfolio umfasst die Darlehen des SEB 
sowie Darlehen der Stadt Bergkamen. 
 
Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen erfolgte mit Wirkung vom 4. Juni 2007 eine 
Abänderung der vertraglichen Vereinbarung. Der bisher zugrunde gelegte SPM-Vertrag mit 
der WestLB AG wurde durch Änderungsvereinbarung vorübergehend ausgesetzt. 
 
Anstelle dessen erfolgt ab dem o. g. Zeitpunkt eine begleitende Beratung der WestLB AG zu 
den abzuschließenden bzw. bereits laufenden Derivatgeschäften. Vergütungen 
(Grundvergütung sowie variable Vergütung) an die WestLB AG sind nicht zu zahlen. 
 
Im Wege der Neustrukturierung sind die einzelnen Derivatgeschäfte der Stadt Bergkamen 
bzw. dem SEB direkt zugeordnet worden. 
 
Alle Zinsderivate dienen ausschließlich der Steuerung bzw. Optimierung des 
Zinsänderungsrisikos. Zinsderivate als reine Handelspositionen wurden nicht eingegangen. 
Zum Bilanzstichtag beträgt der Zeitwert der Derivate – 10.867 T€. Der Zeitwert gibt den Preis 
an, den der SEB im Falle einer vorzeitigen Auflösung zum 31. Dezember 2011 hätte zahlen 
müssen. Es handelt sich um einen rein stichtagsbezogenen Wert. Der Wert ist vergleichbar 
mit Vorfälligkeitsentschädigungen bei der vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen. Es ist nicht 
beabsichtigt, die Derivate vorzeitig aufzulösen. Positive Marktwerte stehen für potenzielle 
Gewinne am Bilanzstichtag, negative Marktwerte für potenzielle Verluste am Bilanzstichtag. 
 
Für den Stadtbetrieb Bergkamen (SEB) bestehen im Einzelnen folgende Geschäfte zum 
31. Dezember 2011: 
 
1. Ein Zinsswap (Ref.Nr. 1903373D/1903375 D), bei dem der SEB einen Festzinssatz von 

4,93 % zahlen muss und einen Zinssatz in Höhe des Sechs-Monats-Euribor erhält. Das 
Geschäft umfasst ein Volumen von 2.719 T€ und läuft vom 30. Juni 2008 bis zum 30. 
Juni 2018. Der Marktwert zum 31. Dezember 2011 beträgt - 471 T€. Die WestLB hat am 
20.06.2013 einmalig das Recht, den Swap zum 28.06.2013 vorzeitig zu kündigen. 
 

2. Ein Spreadswap (Ref.Nr. 1900301D/2507249D), bei dem der SEB einen Zinssatz von 
mindestens 3,95 % und höchstens 6,45 % zahlen muss sowie einen Zinssatz in Höhe 
des Sechs-Monats-Euribor erhält. Das Geschäft umfasst ein Volumen von 7.499 T€ und 
läuft vom 01. Februar 2013 bis zum 01. Februar 2023. Der Marktwert zum 31. Dezember 
2011 beträgt – 1.740 T€. Die WestLB hat erstmalig zum 01.02.2014 das Recht, den 
Spreadswap zu kündigen. Danach kann eine halbjährliche Kündigung erfolgen. 
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3. Ein USD-Quanto-Swap (Ref.Nr. 2105113D) mit Schutzkorridor, bei dem der SEB einen 
Zinssatz von mindestens 4 % und höchstens 23 % zahlen muss sowie einen Zinssatz in 
Höhe von 4,60 % erhält. Das Geschäft umfasst ein Volumen von 5.000 T€ und läuft vom 
15. November 2007 bis zum 15. November 2014. Der Marktwert zum 31. Dezember 
2011 beträgt 73 T€. 

 
4. Ein Zinsswap (Ref.Nr. 2434731D/2434760D), bei dem der SEB einen Festzinssatz von 

3,79 % zahlen muss und einen Zinssatz in Höhe des Sechs-Monats-Euribor erhält. Das 
Geschäft umfasst ein Volumen von 1.049 T€ mit einer Laufzeit vom 01.11.2010 bis zum 
30.12.2020. Die WestLB hat am 23.12.2015 einmalig das Recht, den Swap zum 
30.12.2015 zu kündigen. Der Marktwert zum 31.12.2011 beträgt - 119 T€. 
 

5. Ein Zinsswap (Ref.Nr. 2434762D/2434763D), bei dem der SEB einen Festzinssatz von 
3,53 % zahlen muss und einen Zinssatz in Höhe des Sechs-Monats-Euribor erhält. Das 
Geschäft umfasst ein Volumen von 1.086 T€ mit einer Laufzeit vom 01.02.2010 bis zum 
30.12.2022. Die WestLB hat am 23.12.2015 einmalig das Recht, den Swap zum 
30.12.2015 zu kündigen. Der Marktwert zum 31.12.2011 beträgt - 95 T€. 
 

6. Ein Doppelswap (Ref.Nr. 2827033D), bei dem der SEB 4,45 % zahlen muss und für die 
Zeit vom 30.05.2010 bis 30.06.2012 4,95 % erhält. Danach zahlt die WestLB einen 
Zinssatz in Höhe des Drei-Monats-Euribor. Das Geschäft umfasst ein Volumen von 5.000 
T€ mit einer Laufzeit vom 30.05.2010 bis zum 30.05.2030. Der Marktwert zum 
31.12.2011 beträgt - 1.297 T€. 

 
7. Ein Zahlerswap (Ref.Nr. 3020882D/3315068D), bei dem der SEB 3,491 % zahlen muss 

und einen Sechs-Monats-Euribor erhält. Das Geschäftsvolumen umfasst 8.953 T€ mit 
einer Laufzeit vom 03.02.2014 bis zum 03.02.2048. Der Marktwert zum 31.12.2011 
beträgt – 1.358 T€. In 2011 wurde der Zahlerzinssatz auf 3,93 % zur Finanzierung von 
zwei Zahlungsaussetzungen des CHF-Plus-Swap zum 30.03. und 30.06.2011 
angehoben.  
 

8. Ein CHF-Plus-Swap (Ref.Nr. 2833910D/2833847D/2833849D), bei dem der SEB 2,991 
% zuzüglich eines Basissatzes in Abhängigkeit zum CH-Franken zahlen muss und einen 
Zinssatz von 3,491 % erhält. Das Geschäft umfasst ein Volumen von 9.215 T€ bei einer 
Laufzeit vom 30.06.2010 bis zum 03.08.2018. Der Marktwert zum 31.12.2011 beträgt  
– 5.430 T€. 

 
9. Ein Zahlerswap (Ref.Nr. 3394579D), bei dem der SEB 3,67 % zahlen muss und einen 

Drei-Monats-Euribor erhält. Das Geschäftsvolumen umfasst 3.150 T€ mit einer Laufzeit 
vom 10.05.2011 bis zum 10.05.2031. Der Marktwert zum 31.12.2011 beträgt – 430 T€. 

 
Basierend auf einem Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Rössner Rechtsanwälte, 
München, verlangt die Stadt Bergkamen die Rückabwicklung der Verträge, da sie den 
Abschluss der Derivatgeschäfte aufgrund der Risikoeinstufung sowie aufgrund von 
Beratungsfehlern als von Anfang an unwirksam ansieht. Diese Position soll gerichtlich 
erstritten werden.  
 
Mit Datum vom 17.02.2012 hat die Stadt Bergkamen beim zuständigen Landgericht in 
Dortmund Klage gegen die WestLB erhoben. (Einstimmiger Beschluss des Rates der Stadt 
Bergkamen vom 17.11.2011). 
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Am 29.06.2012 wurde die Sache Stadt Bergkamen ./. WestLB vor dem Landgericht 
Dortmund öffentlich verhandelt. Aufgrund der Ausführungen des Richters dürfte die Klage 
Aussicht auf Erfolg haben (mangelnde Aufklärung über den jeweiligen anfänglichen 
negativen Marktwert der Derivate, Spekulationsverbot). Die Stadt Bergkamen hat zum 
31.08.2012 die Möglichkeit genutzt, gegen die erfolgte Widerklage der WestLB Stellung zu 
nehmen. Die WestLB kann danach innerhalb der nächsten 6 – 8 Wochen abschließend 
weitere schriftliche Erklärungen abgeben, sodass noch in diesem Jahr ein 
klagestattgebendes Urteil erfolgen kann. Mit Schriftsatz vom 16.11.2012 hat die Gegenseite 
dem Gericht eine Stellungnahme zu den Schriftsätzen sowie eine Klageerweiterung 
zugeleitet. Für den Fall der Feststellung der Nichtigkeit sämtlicher noch bestehender 
Derivatgeschäfte wird auch die Aufrechnung der Geschäfte beantragt, die im Zeitraum ab 
April 2007 abgeschlossen und vor Klageerhebung durch einseitige Kündigung bzw. 
einvernehmlich aufgelöst wurden.  
 
Das Landgericht Dortmund hat der Stadt Bergkamen bis zum 24. Januar 2013 die 
Möglichkeit eingeräumt, eine abschließende Stellungnahme zur Duplik und Erweiterung der 
Widerklage abzugeben, sodass im Frühjahr 2013 ein klagestattgebendes Urteil erwartet 
wird.  
 
Aufgrund der positiven Entwicklung des Klageverfahrens wurden die negativen Ergebnisse 
(Aufwand abzgl. Ertrag) aus den Derivatgeschäften als Forderung gegen die WestLB (jetzt 
Portigon) eingestellt (1.014 T€). 
 
Für die eventuell zurückzuzahlenden positiven Zinsergebnisse (Ertrag abzgl. Aufwand) war 
die bisherige Rückstellung in Höhe von 168 T€ auf die positiven Zinsergebnisse der 
beklagten Geschäfte zu beschränken, was zu einer Auflösung der bestehenden Rückstellung 
in Höhe von 62 T€ geführt hat.  
 
Für die positiven Ergebnisse des Jahres 2011 waren der Rückstellung 55 T€ zuzuführen, 
sodass die Rückstellung für eventuell zurückzuzahlende positive Zinsergebnisse mit einem 
Betrag von 161 T€ ausgewiesen wird. 
 
Die Rückstellung für Prozesskosten wird aufgrund gestiegener negativer Marktwerte zum 
Stichtag 31.12.2011 um 168 T€ ausgestockt. 
 
Für die negativen Marktwerte in Höhe von – 10.867 T€ ist demzufolge keine Rückstellung 
gebildet worden. 
 
 
 
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 
 
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 
 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
 2010 

T€ 
2011 
T€ 

Abwassergebühren  12.717  12.933 
Grubenreinigung  21  44 
  12.738  12.977 

 
Bei den ausgewiesenen Abwassergebühren handelt es sich um Erlöse aus der 
Entwässerung des Stadtgebietes Bergkamen. 
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Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
 2010 

T€ 
2011 
T€ 

Oberflächenentwässerung  2.139  2.141 
sonstige Kostenerstattungen Stadt  20  63 
Kostenerstattungen privater Unternehmen  327  268 
Fremdwassersanierungskonzept  41  0 
  2.527  2.472 

 
Bei den Kostenerstattungen für Oberflächenentwässerung handelt es sich um Erstattungen 
der Stadt Bergkamen für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze. 
Kostenerstattungen privater Unternehmen erfolgen im Wesentlichen vom Bergbau für die 
Unterhaltung von funktionsgestörten Kanälen, der Pumpwerke sowie der 
Gräbenunterhaltung. 
 
Sonstige ordentliche Erträge 
 
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen auf die Auflösung von Sonderposten    
940 T€. 
 
 
 
Sonstige Angaben 
 
 
Organe 
 
Für die Verwaltung und Wirtschaftsführung des SEB sind folgende Organe zuständig: 
 
§ Bürgermeister 
§ Gemeinderat 
§ Betriebsausschuss 
§ Betriebsleitung 
 
Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates (§ 40 GO NRW) sowie Vorsitzender 
des Hauptausschusses (§ 57 Abs. 3 GO NRW). 
 
Bis zum 30. September 2006 wurden die Aufgaben des Betriebsausschusses durch den 
Haupt- und Finanzausschuss (Pflicht-Ausschuss gemäß § 59 GO NRW) wahrgenommen. 
Der Haupt- und Finanzausschuss wurde zu diesem Zweck gesondert als Betriebsausschuss 
eingeladen. 
 
Ab dem 1. Oktober 2006 wurde ein neuer gemeinsamer Betriebsausschuss mit dem EBB 
(EntsorgungsBetriebBergkamen) eingerichtet. Als zusätzliche Mitglieder wurden je ein 
tariflich Beschäftigter der beiden Eigenbetriebe entsandt. 
 
Erster Beigeordneter und Kämmerer Horst Mecklenbrauck wurde vom Gemeinderat als 
Betriebsleiter ernannt. 
 
Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ergibt sich aus der Hauptsatzung der Stadt 
Bergkamen. 
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Seit der Kommunalwahl 2009 sind Mitglieder des Betriebsausschusses: 
 
SPD-Fraktion  Martin Blom 
 Günter Jung 
 Wolfgang Kerak 
 Brigitte Matiak 
 Christian Pollack 
 Uwe Reichelt 
 Andre Rocholl 
 Kay Schulte 
 Manuela Veit 
 Volker Weirich (Vorsitzender) 
 
CDU-Fraktion  Rosemarie Degenhardt 
 Thomas Heinzel 
 Elke Middendorf 
 Marco Morten Pufke (stellv. Vorsitzender) 
 
Fraktion „Grüne/GAL“ Harald Sparringa 
 
Fraktion BergAUF: Werner Engelhardt 
 
FDP-Fraktion: Andree Saatkamp 
 
Beschäftigtenvertreter des SEB Rainer Rosenthal 
 
Beschäftigtenvertreter des EBB Markus Klammer 
 
 
Vom SEB gewährte Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und für sonstige 
für den SEB in leitender Funktion tätige Personen sowie für die Mitglieder des 
Betriebsausschusses 
 
Der o. g. Personenkreis (Ausnahme: Beschäftigtenvertreter) erhält keine Bezüge vom SEB, 
sondern von der Gemeinde. Die Dienstleistungen für den SEB werden im Rahmen einer 
Umlage von der Gemeinde abgerechnet. Im Geschäftsjahr 2011 wurden in Summe 27 T€ 
weiterbelastet, davon 6 T€ brutto als Zulage für die Betriebsleitung des SEB. 
 
 
 
Personalausstattung 
 
In 2011 waren 8 tariflich Beschäftigte sowie ab dem 01.08.2011 eine Beamtin für den SEB 
hauptamtlich tätig. Alle weiteren für den SEB tätigen Mitarbeiter werden im Rahmen einer 
allgemeinen Verwaltungskostenumlage in Abhängigkeit der Inanspruchnahme von der Stadt 
weiterberechnet. 
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Jahresüberschuss und Verwendung 
 
Aus dem Jahresüberschuss in Höhe 3.086.494,72 € soll ein Betrag von 2.680 T€ an den 
städt. Haushalt abgeführt, der Rest der Allgemeinen Rücklage im SEB zugeführt werden. 
Eine Einstellung in den Sonderposten für Gebührenausgleich ist für 2011 nicht notwendig, da 
die Betriebsabrechnung mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 318.765,47 € abschließt. 
 
 
Folgende Anlagen sind dem Anhang beigefügt: 
 
§ Übersicht der Sonderposten 
§ Anlagenspiegel 
§ Forderungsspiegel 
§ Verbindlichkeitenspiegel 
§ Rückstellungsspiegel 
 
 
Bergkamen, 14. Januar 2013 
 
 
 
Betriebsleiter 
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Sonderposten zum 31. Dezember 2011

Sonderposten für Fördermittel Anfangsstand Zugänge Abgänge Um- Endstand Anfangsstand Auflösungen Auflösungen Endstand                     Restbuchwerte
und Zuschüsse 01.01.2011 buchungen 31.12.2011 01.01.2011 im Wirt- auf Abgang 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

schaftsjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.1. Zuwendungen
2.1.1. Lippeverband 659.651,13 0,00 0,00 0,00 659.651,13 53.849,19 10.558,28 0,00 64.407,47 595.243,67 605.801,95
2.1.2. Ökologische Wasserwirtschaft 767.332,97 0,00 0,00 0,00 767.332,97 157.532,42 13.336,67 0,00 170.869,09 596.463,88 609.800,55
2.1.3. Öffentliche Zuweisungen 9.609.518,69 0,00 0,00 0,00 9.609.518,69 3.744.895,45 291.342,36 0,00 4.036.237,81 5.573.280,88 5.864.623,24
2.1.4. Bergbauzuschüsse 19.185.210,86 2.852.396,50 25.066,83 0,00 22.012.540,53 2.120.644,28 362.097,83 25.066,83 2.457.675,28 19.554.865,24 17.064.566,58
2.1.5. Privaterschließungen 1.366.411,97 0,00 99.298,95 0,00 1.267.113,02 57.802,04 114.351,55 99.298,95 72.854,64 1.194.258,38 1.308.609,93
2.1.6. Sonstige Beteiligungen 0,00 1.029.344,32 0,00 0,00 1.029.344,32 0,00 7.798,06 0,00 7.798,06 1.021.546,26 0,00

2.1. Zuwendungen gesamt 31.588.125,63 3.881.740,81 124.365,78 0,00 35.345.500,66 6.134.723,38 799.484,75 124.365,78 6.809.842,35 28.535.658,31 25.453.402,25

2.2. Beiträge
2.2.1. Kanalanschlussbeiträge 5.349.518,42 33.481,88 0,00 0,00 5.383.000,30 1.797.832,34 140.954,41 0,00 1.938.786,75 3.444.213,55 3.551.686,08

2.2. Beiträge gesamt 5.349.518,42 33.481,88 0,00 0,00 5.383.000,30 1.797.832,34 140.954,41 0,00 1.938.786,75 3.444.213,55 3.551.686,08

2.3. Gebührenausgleich
2.3.3. Gebührenausgleich 2010 5.379,34 0,00 0,00 0,00 5.379,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.379,34 5.379,34

2.3. Gebührenausgleich gesamt 5.379,34 0,00 0,00 0,00 5.379,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.379,34 5.379,34
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Anlagennachweis zum 31. Dezember 2011

Abschreibungen

Abschrei- auf die in 

       Anschaffungs- und Herstellungskosten bungen im Spalte (4)

Anfangsstand Zugänge Abgänge Umbuchungen Endstand Anfangsstand Wirt- ausgewiesenen Endstand

Posten des Anlagevermögens 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 schaftsjahr Abgänge 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

                        
1.            Immaterielle  Vermögensgegenstände
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 429.360,02 53.502,40 0,00 87.077,54 569.939,96 429.360,02 176,95 0,00 429.536,97 140.402,99 0,00
1.2. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 87.077,54 0,00 0,00 -87.077,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.077,54
1. Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt 516.437,56 53.502,40 0,00 0,00 569.939,96 429.360,02 176,95 0,00 429.536,97 140.402,99 87.077,54

2. Sachanlagen
2.1. Unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte
2.1.1 Grünflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Ackerland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Wald, Forsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.Sonstige unbebaute Grundstücke 17.459,96 0,00 0,00 0,00 17.459,96 0,00 0,00 0,00 0,00 17.459,96 17.459,96

2.2. Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte
2.2.1. Kindertageseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Wohnbauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Sonstige Dienstgebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Infrastrukturvermögen
2.3.1 Grund und Boden des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           Infrastrukturvermögens
2.3.2 Brücken und Tunnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Gleis- und Sicherungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen 144.499.297,55 4.020.162,76 616.937,90 8.932.324,88 156.834.847,29 32.373.232,08 3.457.431,73 230.905,17 35.599.758,64 121.235.088,65 112.126.065,47
2.3.5 Straßennetz mit Wegen etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           Infrastrukturvermögens

2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Maschinen, technische Anl. Fahrzeuge 1.690.937,49 12.423,60 0,00 0,00 1.703.361,09 943.030,59 102.322,78 0,00 1.045.353,37 658.007,70 747.906,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.542,81 7.511,37 472,04 0,00 77.582,14 60.609,40 5.192,30 172,56 65.629,14 11.953,00 9.933,41
2.7.1.GWG 0,00 718,32 718,32 0,00 0,00 0,00 718,32 718,32 0,00 0,00 0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.598.130,12 7.017.691,77 0,00 -8.932.324,88 2.683.497,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.497,01 4.598.130,12
2. Sachanlagen gesamt 150.876.367,93 11.058.507,82 618.128,26 0,00 161.316.747,49 33.376.872,07 3.565.665,13 231.796,05 36.710.741,15 124.606.006,32 117.499.495,85
3. Finanzanlagen
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Wertpapiere des AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Ausleihungen

3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Finanzanlagen gesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anlagevermögen gesamt 151.392.805,49 11.112.010,22 618.128,26 0,00 161.886.687,45 33.806.232,09 3.565.842,08 231.796,05 37.140.278,12 124.746.409,31 117.586.573,39

Restbuchwert
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Art der Forderung Gesamtbetrag                    
am 31.12.2011

Gesamtbetrag am 
31.12.2010

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

1.1 Gebühren 9.452,49 9.452,49 0,00 0,00 7.848,96

1.2 Beiträge 17.477,41 17.477,41 0,00 0,00 18.401,82

1.3 Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Privatrechtliche Forderungen

2.1 gegen den privaten Bereich 1.360.635,83 1.037.628,01 323.007,82 0,00 681.650,96

2.2 gegen den öffentlichen Bereich 1.157.099,84 1.157.099,84 0,00 0,00 901.114,62

2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Summe aller Forderungen 2.544.665,57 2.221.657,75 323.007,82 0,00 1.609.016,36

Forderungsspiegel zur Bilanz zum 31.12.2011 des SEB

mit einer Restlaufzeit von
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Anlage 4 zum Anhang

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag am 
31.12.2011

Gesamtbetrag am 
31.12.2010

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

      2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2.4 vom öffentlichen Bereich

            2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2.5 vom privaten Kreditmarkt

            2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 61.424.179,36 2.086.028,02 7.629.414,81 51.708.736,53 60.361.053,61

            2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

      3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      3.2 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.885.764,80 3.885.764,80 0,00 0,00 2.058.662,02

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Sonstige Verbindlichkeiten 3.218.864,96 3.218.864,96 0,00 0,00 49.687,06

8. Summe der Verbindlichkeiten 68.528.809,12 9.190.657,78 7.629.414,81 51.708.736,53 62.469.402,69

Verbindlichkeitenspiegel zur Bilanz zum 31.12.2011 des SEB

mit einer Restlaufzeit von
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Anlage 5 zum Anhang

Stand 31.12.2010 Entnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2011

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rückstellungen für Beihilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Urlaubsrückstellungen 16.500,00 16.500,00 0,00 14.000,00 14.000,00

Rückstellung Jahresabschlussprüfung WP 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Rückstellung Ingenieurbüro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rückstellung Gehalt/Lob 4.400,00 4.400,00 0,00 5.300,00 5.300,00

Rückstellung Prozesskosten Derivate 160.000,00 0,00 0,00 167.500,00 327.500,00

Rückstellung Rückabwicklung Derivate 168.000,00 0,00 61.576,80 55.000,00 161.423,20

Rückstellung eigene JA-Kosten 5.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00

Summe Sonstige Rückstellungen 384.550,00 50.900,00 67.226,80 271.800,00 538.223,20

Rückstellungen Gesamt 384.550,00 50.900,00 67.226,80 271.800,00 538.223,20

Rückstellungsspiegel 
zum Jahresabschluss des SEB zum 31.12.2011

B096_11A
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 
 
 
 

A) Geschäfts- und Rahmenbedingungen  
 
1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 
 
Die Stadt Bergkamen hat gemäß § 53 Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 18 a 
des Wasserhaushaltsgesetzes die ihr obliegende Abwasserbeseitigungspflicht gesetzeskon-
form wahrzunehmen. 
 
Die mit der Abwasserbeseitigungspflicht einhergehenden vielfältigen Aufgaben hat der Rat 
der Stadt Bergkamen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtbetrieb Entwässerung 
Bergkamen“ (SEB) übertragen.  
 
Bei den wahrzunehmenden Aufgaben handelt es sich im Wesentlichen um die: 
 
Ø Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, 

 
Ø Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau (Serviceleistung des SEB für die Stadt 

Bergkamen), 
 

Ø Kanalnetzsanierung und -neubau, 
 

Ø Kanalnetzbewirtschaftung, 
 

Ø Begleitung von Maßnahmen der Emschergenossenschaft/des Lippeverbandes, 
 

Ø Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -aufgaben der Stadt Bergkamen bei der  
Emschergenossenschaft/dem Lippeverband, 
  

Ø Beratung der privaten und gewerblichen Anschlussnehmer. 
 
Die ordnungsgemäße Erfüllung dieser gesetzlichen Aufgabenstellung ist Grundlage der ge-
bührenabhängigen, weitgehend von der allgemeinen Konjunktur unabhängigen Erlösentwick-
lung beim SEB. 
 
Bedingt durch die vorgenannten gesetzlich normierten Voraussetzungen sind die Risiken von 
Umsatzschwankungen und Ertragseinbrüchen erheblich reduziert.   
 
Der Lagebericht beschränkt sich daher, wie im Vorjahr 2010, im Wesentlichen auf Angaben 
zu den Funktionsbereichen, die für das betriebliche Geschehen, die Darstellung der Ge-
schäftsabläufe und die Beurteilung der betrieblichen Risiken von besonderer Bedeutung 
sind. 
 
Für die Wirtschaftsförderung und das Rechnungswesen werden seit dem Geschäftsjahr 
2007 die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) angewendet. 
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2. Leistungsfähigkeit des Stadtbetriebes und  
 Ausnutzungsgrad der betrieblichen Anlagen 
 
Der Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen erfüllte sämtliche ihm im Berichtszeitraum über-
tragenen Aufgaben der Abwassersammlung, der Niederschlagswasserbehandlung und des 
Abwassertransports zu den öffentlichen Kläranlagen des Lippeverbandes in Werne und in 
Lünen. 
 
Auch im Jahr 2011 war die gesetzeskonforme Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht 
stets gesichert. Besondere Ereignisse, die im Rahmen dieses Berichtes erwähnenswert wä-
ren, gab es nicht.  
 
Die Länge des Kanalnetzes, das vom SEB betrieben wird, beträgt rd. 218 km und besteht zu 
rd. 85 % aus Mischwasserkanälen. Ein Trennsystem wird lediglich im Ortsteil Rünthe betrie-
ben. Der Anteil an Schmutzwasserkanälen beträgt ca. 7 % der Kanalnetzlänge, der Anteil an 
Regenwasserkanälen etwa 8 %. Als Rohrmaterial wurde überwiegend Beton (85 %) verwen-
det. Rd. 200 km des Kanalnetzes wurden in den Jahren nach 1960 neu gebaut, als Profilart 
dominiert das Kreisprofil (99 %) in den Nennweiten DN 300 bis DN 600. 
 
Zum Gesamtsystem gehören darüber hinaus 11 Pumpstationen und 8 Sonderbauwerke 
(Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Stauraumkanal, Regenüberläufe) sowie rd. 
6000 Stück Revisionsschächte. Darüber hinaus sichert die RAG, infolge bergbaulicher Ein-
wirkungen, mit diversen Pumpstationen und Sonderbauwerken, z. B. an der Hüchtstraße, die 
geregelte Vorflut der kommunalen Abwässer.   
 
Der Anschlussgrad an das öffentliche Kanalnetz im Wirtschaftsjahr 2011 liegt mit 
49.773 Einwohnern bei 99,0 %.  
 
Das klärpflichtige Abwasser dieser Einwohner wird mittels des SEB-eigenen Anlagennetzes 
zu den Verbandskläranlagen Werne, Lünen und Kamen transportiert. Dort wird es regelkon-
form behandelt und anschließend in die Lippe eingeleitet. 
 
Differenziert man die Abwasserströme, so fließt das Abwasser von 7.510 Personen zur Klär-
anlage in Werne. Ein anderer Abwasserteilstrom von insgesamt 42.252 Personen, also die 
deutlich größere Abwassermenge, wird der Kläranlage in Lünen zugeleitet. Das Abwasser 
von 11 Einwohnern wird zur Kläranlage Kamen verbracht. 
 
Das Abwasser von 466 Einwohnern wird in zurzeit 131 Kleinkläranlagen behandelt. Lediglich 
20 Einwohner betreiben abflusslose Gruben, von denen das gesamte Abwasser in den Ver-
bandskläranlagen aufbereitet wird. Das Abwasser von 11 Einwohnern wird auf landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen im Rahmen landbaulicher 
Bodenbehandlung aufgebracht und verwertet. Der Klärschlamm aus den vorgenannten an-
deren Anlagen wird durch den SEB gesammelt, zu den Verbandskläranlagen Werne bzw. 
Lünen transportiert und dort abschließend umweltgerecht behandelt und aufbereitet. 
 
Bei Betriebsstörungen im Kanalnetzbetrieb oder bei baulichen Problemen, wie z. B. Tages-
brüchen, Kanalverstopfungen oder bei der Beseitigung von Abflusshindernissen, ist der Be-
reitschaftsdienst des SEB in der Lage, zeitnah Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Im Jahr 2011 
war die technische Rufbereitschaft wie im Vorjahr mehrfach im Einsatz. 
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Gewässerunterhaltung 
 
Der SEB hat im Auftrage der Stadt Bergkamen in 2011 insgesamt rd. 40 km Gewässerstre-
cken in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde baulich unterhalten, gepflegt und damit für 
eine ordnungsgemäße Vorflut gesorgt. Einige Gewässerstrecken benutzt der SEB als Be-
standteil der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. um aus Entlastungsbauwerken abgeschla-
genes Wasser geordnet abzuleiten. In der Folge von örtlich begrenzten Verlandungen, an-
gesammeltem Treibgut, aber auch wilden Abfallablagerungen, waren in 2011 häufig auch 
punktuell Maßnahmen durchzuführen, damit das Bachwasser sicher abgeführt werden konn-
te. Insbesondere vor gemeldeten Starkregenereignissen wurden vom SEB vorsorglich Sicht-
kontrollen an den Gewässerstrecken durchgeführt, die in der Vergangenheit häufig ausge-
ufert waren, weil Hindernisse die geregelte Vorflut gestört haben. Es wurden Grundinstand-
setzungen der Bachläufe durchgeführt, weil im Laufe der Jahre u. a. durch Sedimentation 
und in der Folge starken Wurzelwuchs der benachbarten Anpflanzungen keine ausreichende 
Vorflut mehr gegeben war.  
 
 
 

B) Darstellung der Ertrags-, Finanz- und  
 Vermögenslage  
 
1. Ertragslage 
 
Das Wirtschaftsjahr 2011 des SEB endet mit einem Jahresergebnis in Höhe von 
3.086.494,72 € und liegt damit um rd. 615 T€ über dem erwarteten Ergebnis. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Jahresüberschuss um 506 T€. 
 
Die Aufwendungen, die für die ordentliche Aufgabenerfüllung notwendig sind, werden im 
Wesentlichen durch die vom Rat der Stadt Bergkamen festgesetzten Gebühren bzw. durch 
geleistete Kostenerstattungen für die Oberflächenentwässerung gedeckt. Dabei wird das 
Jahresergebnis beeinflusst durch die in der Kalkulation nach KAG NRW anzuwendenden 
Parameter. 
 
Parameter im Rahmen der Kalkulation sind die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen, 
die die wesentlichen Bestandteile einer Kalkulation darstellen. 
 
In der Kalkulation der Abwassergebühren wurde in Bergkamen für die Abschreibungen der 
Wiederbeschaffungszeitwert, bei den Zinsen ein Zinssatz von 6,5 % zugrunde gelegt. 
 
Beide Werte liegen über den tatsächlichen Aufwendungen im SEB und werden von den 
Verwaltungsgerichten als rechtens erachtet. 
 
Ihre Anwendung im Rahmen der Kalkulation hat im Wesentlichen die Entstehung des Über-
schusses zur Folge. 
 
Im Jahr 2011 wurden die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung von 3,59 € / cbm auf 
3,74 € / cbm angehoben, für die Niederschlagswasserbeseitigung von 1,68 € / qm auf 1,63 € 
/ qm gesenkt. Diese Gebührenveränderungen führten in 2011 zu einem Anstieg der öffent-
lich-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber dem Vorjahr um 239 T€ auf 12.977 T€. 
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Die Kostenerstattungen und Umlagen (2011: 2.472 T€) blieben um 55 T€ hinter dem Vorjah-
resergebnis zurück. Der Rückgang ist ausschließlich auf die geringeren Erstattungen von 
privaten Dritten zurückzuführen. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen erreichen mit 11.502 T€ einen Wert, der um 257 T€ über 
dem Vorjahresergebnis liegt. 
 
Während die Personalaufwendungen nur unwesentlich vom Vorjahresergebnis abweichen, 
zeigt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Kostenersparnis in 
Höhe von 50 T€. Hierbei wird die Ersparnis aus der Lippeverbandsumlage sowie der Abwas-
serabgabe durch erhöhte Unterhaltungskosten der Kanäle und Bauwerke sowie Kosten für 
die Gräbenunterhaltung (Erstattung durch Stadt und andere) abgeschwächt. 
 
Der Bereich der bilanziellen Abschreibungen wird maßgeblich durch die Investitionstätigkeit 
des SEB beeinflusst. Zugänge zum Anlagevermögen in einem Wert von rd. 11 Mio. € führen 
zu rd. 135 T€ höheren Abschreibungen. 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen weisen einen Betrag in Höhe von 834 T€ auf. Der An-
stieg von 167 T€ beruht ebenfalls auf der Investitionstätigkeit, da in einigen Fällen ein Verlust 
aus dem Abgang von Anlagegegenständen zu verzeichnen war, der nicht durch Schadener-
satzleistungen Dritter ausgeglichen werden konnte.  
 
Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 604 T€ verbessert. Aufgrund 
der positiven Entwicklung des Klageverfahrens hinsichtlich der Rückabwicklung der Swap-
geschäfte wurde die zu erwartende Rückzahlung von negativen Zinsergebnissen in Höhe 
von rd. 1.014 T€ als Forderung eingebucht.  
 
Die Ergebnisrechnung 2011 weist folgende Struktur auf: 
 
 Ergebnis 2010 

T€ 
Ergebnis 2011 
T€ 

Differenz 
Vorjahr T€ 

Veränd. 
in % 

Ordentliche Erträge 
 

 16.567 
 

16.726 
 

+ 159 
 

+ 0,96 

Ordentliche  
Aufwendungen 

 11.245 11.502 + 257 + 2,28 

Ergebnis aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

 5.322 5.224 - 98 - 1,84 

Finanzergebnis 
 

 -  2.741 - 2.138 + 603 + 22,00 

Ordentliches Ergebnis 
 

 2.581 3.086 + 505 + 19,57 

Außerordentliches  
Ergebnis 

 0 0 0 0 

 
Jahresergebnis 

  
 2.581 

 
3.086 

 
+ 505 

 
+ 19,57 

 
 
Aus der Ergebnisrechnung lassen sich folgende Kennzahlen ableiten: 
 
  31.12.2010 31.12.2011  
Personalintensität =  Personalaufwendungen x 100 
    Ordentlicher Aufwand  5,00  4,93  
 
Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den 
ordentlichen Aufwendungen ausmachen. 
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Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ (SDI) lässt erkennen, in welchem Aus-
maß sich der SEB für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 
 
     31.12.2010 31.12.2011 
SDI = Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen x 100 
   Ordentliche Aufwendungen  58,57  56,82 
 
 
2.  Finanzlage 
 
Zum Bilanzstichtag verfügt der SEB über ausreichend liquide Mittel in Höhe von 1.012 T€ 
(Vorjahr 410 T€). Für das Girokonto besteht die Möglichkeit der Überziehung in Höhe von 
2.000 T€. 
 
Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ (Li2) gibt eine stichtagsbezogene Auskunft über die kurz-
fristige Liquidität des Stadtbetriebes. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ge-
deckt werden können. 
 
  31.12.2010 31.12.2011  
Li2 =  (Liquide Mittel + kurzfristige. Forderungen) x 100 
   Kurzfristige Verbindlichkeiten  45,12  35,18 
 
Die Auszahlungen für Investitionen betragen rd. 4.622 T€. Dem entgegen stehen Einzahlun-
gen von Dritten in Höhe von 359 T€. Für die Deckung des Unterschiedsbetrages (4.263 T€) 
hätte ein Investitionskredit aufgenommen werden können. Die tatsächliche Kreditaufnahme 
erfolgte in Höhe von 3.150 T€. Der Restbetrag hat die Liquiden Mittel negativ beeinflusst.  
 
Um bewerten zu können, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen 
möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln voll-
ständig zu tilgen, bietet sich die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ (DVsG) an. 
 
  31.12.2010 31.12.2011  
DVsG =   Effektivverschuldung 
   Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit  13,67  14,24  
 
 
3.  Vermögens- und Schuldenlage 
 
3.1 Entwicklung 
 
Am 31.12.2011 betrug das Vermögen des Stadtbetriebes Entwässerung 129.406 T€ und ist 
im Vergleich zum 31.12.2010 um 9.688 T€ gestiegen (+ 8,09 %). Die Veränderung der Ver-
mögenslage ist im Wesentlichen geprägt durch den Anstieg des Anlagevermögens 
(+ 7.159 T€) sowie der Zunahme des Umlaufvermögens (+ 2.529 T€). 
 
Die Passivseite zeigt die größten Veränderungen im Bereich der Sonderposten (+ 2.975 T€) 
sowie bei den Verbindlichkeiten (+ 6.059 T€). Die Verbindlichkeiten beinhalten die noch nicht 
geleistete Gewinnabführung an die Stadt Bergkamen für das Jahr 2010 in Höhe von 
2.581 T€. 
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Vermögens- und Schuldenlage des SEB zum 31.12.2011 
 
 
Aktiva 31.12.2010 

T€ 
Anteil 
in % 

31.12.2011 
T€ 

Anteil  
in % 

Veränderung 
 T€ % 

Anlagevermögen 
 

117.587 98,22 124.746 96,40 + 7.159 + 6,09 

Langfristige Forderungen 
 

0 0,00 323 0,25 + 323 - 

Kurzfristige Forderungen 
 

1.624 1,36 3.236 2,50 + 1.612 + 99,27 

Liquide Mittel 
 

410 0,34 1.012 0,78 + 602 > 100 

Übrige Aktiva 
 

97 0,08 89 0,07 - 8 - 8,25 

 
Bilanzsumme 

 
119.718 

 
100,00 

 
129.406 

 
100,00 

 
+ 9.688 

 
+ 8,09 

       
 
Passiva 31.12.2010 

T€ 
Anteil 
in % 

31.12.2011 
T€ 

Anteil  
in % 

Veränderung 
 T€ % 

Eigenkapital 
 

27.854 23,27 28.354 21,91 + 500 + 1,79 

Sonderposten 
 

29.010 24,23 31.985 24,72 + 2.975 + 10,26 

Rückstellungen 
 

384 0,32 538 0,42 + 154 + 40,10 

Verbindlichkeiten 
 

60.361 50,42 61.424 47,47 + 1.063 + 1,76 

Verbindlichkeiten Liefe-
rungen und Leistungen 

2.059 1,72 3.886 3,00 + 1.827 + 88,73 

Übrige Passiva 
 

50 0,04 3.219 2,48 + 3.169 > 100 

 
Bilanzsumme 

 
119.718 

 
100,0 

 
129.406 

 
100,00 

 
+ 9.688 

 
+ 8,09 

 
 
Die Investitionsquote (InQ) gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust 
durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. 
 
  31.12.2010 31.12.2011 
InQ =   Bruttoinvestitionen x 100 
    Abgänge AV + Afa AV  137,5  265,58 
 
3.2 Investitionen 
 
Der SEB hat auch im Geschäftsjahr 2011 kontinuierlich an der planmäßigen Umsetzung der 
im Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehenen Projekte gearbeitet, die teilweise in Koope-
ration mit der Ruhrkohle AG durchgeführt wurden.  
 
Die Baumaßnahmen wurden sowohl in offener als auch in geschlossener Bauweise durchge-
führt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes befinden sich einige der Projekte 
noch in der Ausführungsphase. 
 
Folgende Projekte wurden in 2011 (planmäßig) um- und fortgesetzt bzw. begonnen: 
 
OT Heil 
 
§ Waldstraße/Südliche Lippestraße (Netzerweiterung, Außerbetriebnahme von KKA) 
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OT Mitte 
 
§ Landwehrstraße (Kanalerneuerung in offener Bauweise) 
§ An der Lanver (Kanalerneuerung)  
§ Lessingstraße (Kanalerneuerung und Kanalrenovierung) 
§ Geschwister-Scholl-Straße/Theodor-Haubach-Straße (Kanalerneuerung in offener Bau-

weise) 
§ Parkstraße (Netzerweiterung) 
 
OT Oberaden 
 
§ Alisostraße/Am Römerberg (Kanalerneuerung und Kanalrenovierung)  
§ Pantenweg (Beseitigung eines Kanaleinbruchs mit einhergehenden Vorflutstörungen)  
§ Jahnstraße (Regulierung von Schachtabdeckungen im Benehmen mit Straßen NRW)  
§ Römerberg (Kanalerneuerung in offener Bauweise) 
 
OT Overberge 
 
§ Untere Erlentiefenstraße und Erlentiefenstraße (Kanalerneuerung in offener Bauweise) 
§ Kamer Heide (Kanalerneuerung) 
 
OT Rünthe 
 
§ Schwarzer Weg (Kanalrenovierung in geschlossener Bauweise) 
§ Stichstraße (Kanalerneuerung in offener Bauweise) 
§ Rünthe Ost (Kanalsanierung in geschlossener Bauweise) 
 
OT Weddinghofen 
 
§ Bogenstraße/Am Kulver (Kanalerneuerung in offener Bauweise) 
§ Am Südhang / Eichendorff-, Erich-Kästner-Straße (Kanalrenovierung) 
§ Kleiweg (Oberflächenentwässerung) 
§ Logistikpark A2 (Netzerweiterung) 
 
 
Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2011 rd. 5.655 m Abwasseranlagen erneuert, re-
noviert, repariert, neu gebaut.  
 
Hiervon wurden 
 
1.925 m in offener Bauweise mit anschließender Wiederherstellung des Straßenoberbaus, 
3.700 m in geschlossener Bauweise (Renovation u. Reparatur), 
30 m in offener Bauweise als Netzerweiterung 
 
errichtet. 
 
Die insgesamt aufgewendeten Projektkosten belaufen sich in 2011 auf rd. 12,9 Mio. €. 
 
Häufig nutzte das örtliche Versorgungsunternehmen GSW Kamen-Bönen-Bergkamen 
GmbH, aber auch andere öffentliche Dienstleistungsunternehmen, wie z. B. die Telekom, die 
Gelegenheit, Gas-, Wasser-, Strom und Telefonleitungen zu erneuern oder neu zu verlegen. 
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C) Nachtragsbericht 
 
Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2011 waren außer den im Risikobericht gemachten 
Ausführungen zu den Derivatgeschäften keine Vorgänge zu verzeichnen, die für den wirt-
schaftlichen Geschäftsverlauf von besonderer Bedeutung waren. 
 
Feststellungen, auf die im Rahmen des Lageberichtes einzugehen wäre, sind nicht getroffen 
worden. 
 
 
 

D) Risikobericht 
 
Aufgrund nationaler und internationaler privatwirtschaftlicher Unternehmenszusammenbrü-
che hat der Gesetzgeber 1998 das KonTraG mit seinen Auswirkungen auf HGB, GmbH-
Gesetz usw. erlassen. Dieses Gesetz wurde so gestaltet, dass es Ausstrahlungswirkung auf 
alle Unternehmens- und Gesellschaftsformen hat. Allerdings fand dieses Gesetz im Rahmen 
der kommunalen Verwaltung - speziell im Bereich der Ver- und Entsorgungsbetriebe - wenig 
Resonanz. Deshalb wurde im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmana-
gements in NRW mit dem NKF-Gesetz eine für Eigenbetriebe verbindliche Rechtsgrundlage 
geschaffen. In Artikel 16 des NKFG - Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (§ 10) 
wird explizit ein Risikofrüherkennungssystem (RMS) gefordert. 
 
Damit sollen den Bestand gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt und entsprechend 
verhindert werden. Dies ist die bisher deutlichste gesetzliche Forderung nach einem Risiko-
früherkennungssystem.  
 
Nach Abschluss des RMS im I. Quartal 2010 bedarf es einer jährlichen Überprüfung und 
Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten. Diese Aktualisierung wurde 2011 durch die 
Kommunal- und Abwasserberatung NRW durchgeführt. 
 
Hierbei sind insgesamt 181 Risiken festgestellt worden; die überwiegende Anzahl wurde mit 
einer Risikokennziffer von 0 bis 5 gekennzeichnet. Hier ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Ein-
greifen notwendig.  
 
18 Risiken bewegten sich hinsichtlich ihrer Risikokennziffern zwischen 5 und 8. 
 
6 Risiken hatten bewertete Risikokennziffern, die größer gleich 8 waren. 
 
Die Anzahl der erkannten Risiken steigt mit jeder neuen Risikobetrachtung. So wurden in der 
Risikobetrachtung 2011 9 Risiken mehr als 2010 erkannt und bewertet. Der Anstieg der Risi-
koanzahl ist zum einen auf die erhöhte Risikosensibilität der Mitarbeiter, aber auch auf Ver-
änderungen im Umfeld der SEB zurückzuführen (Kapitalmarkt, Gesetzesänderung). Die 
Entwicklung der Risikoanzahl ist typisch bei risikosensiblen Unternehmen, die sich kritisch 
mit ihren Risiken auseinandersetzen und die Risikovorsorge als Instrument zur wirtschaftli-
chen Unternehmensführung nutzen. 
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Tabelle 1 Risikoentwicklung (Mediän- und Mittelwerte) 
 
 Risiko 2009 Risiko 2010 Risiko 2011 
Mittelwert 3,21 2,71 2,47 
Median 3,00 1,20 1,00 
 
Durch planmäßige Umsetzung der vereinbarten Vorbeugungsmaßnahmen werden die Ein-
trittswahrscheinlichkeit und das Schadensmaß der potentiellen Risiken kontinuierlich redu-
ziert. Dies zeigt die Entwicklung des Mittel- und des Medianwertes. Beide Werte konnten 
deutlich gesenkt werden. 
 
Sowohl die positive Entwicklung der Anzahl der erkannten Risiken (erhöhte Risikosensibilität 
der Mitarbeiter) als auch die sinkenden Mittel- und Medianwerte der Risikozahlen beweisen, 
dass der SEB durch seine sehr gute Arbeitsorganisation, die strukturierte Wahrnehmung der 
betrieblichen Arbeitsprozesse und die planmäßige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen 
die erkannten Risiken kontinuierlich reduziert, potentiellen Schäden umfassend vorbeugt und 
somit den Unternehmenserfolg sicherstellt. 
 
Zu den in 2011 mit einer Risikokennziffergröße als 8 bewerteten Risiken zählen die Derivat-
geschäfte des SEB, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Bergkamen durchgeführt werden. 
 
Zum Bilanzstichtag beträgt der Wert der Derivate – 10.867 T€. 
 
Basierend auf einem Rechtsgutachten der Rechtsanwaltskanzlei Rössner Rechtsanwälte, 
München, verlangt die Stadt Bergkamen die Rückabwicklung der Verträge. Der SEB stützt 
sein Verlangen auf zwei wesentliche Streitpunkte: 
 
1. Die beklagte Bank durfte die streitgegenständlichen Derivate nicht rechtswirksam mit 

dem SEB abschließen, denn dabei handelte der SEB außerhalb seines Aufgaben- und 
Wirkungskreises („ultra vires“) 

2. Die beklagte Bank verstieß gegen ihre Pflichten aus den jeweiligen Beratungsverträgen, 
indem sie den SEB insbesondere nicht über die jeweils anfänglichen negativen Markt-
werte der streitgegenständlichen Derivate aufklärte. 

 
Mit Datum vom 17.02.2012 hat die Stadt Bergkamen beim zuständigen Landgericht in Dort-
mund Klage gegen die WestLB erhoben (einstimmiger Beschluss des Rates der Stadt Berg-
kamen vom 17.11.2011). 
 
Am 29.06.2012 wurde die Sache Stadt Bergkamen ./. WestLB vor dem Landgericht Dort-
mund öffentlich verhandelt. Aufgrund der Ausführungen des Richters dürfte die Klage Aus-
sicht auf Erfolg haben. Die Stadt Bergkamen hat zum 31.08.2012 die Möglichkeit genutzt, 
gegen die Widerklage der WestLB Stellung zu nehmen. Die WestLB kann danach innerhalb 
der nächsten 6 - 8 Wochen abschließend weitere schriftliche Erklärungen abgeben, sodass 
noch in diesem Jahr ein klagestattgebendes Urteil erfolgen kann. Mit Schriftsatz vom 
16.11.2012 hat die Gegenseite dem Gericht eine Stellungnahme zu den Schriftsätzen sowie 
eine Klageerweiterung zugeleitet. Für den Fall der Feststellung der Nichtigkeit sämtlicher 
noch bestehender Derivatgeschäfte wird auch die Aufrechnung der Geschäfte beantragt, die 
im Zeitraum ab April 2007 abgeschlossen und vor Klageerhebung durch einseitige Kündi-
gung bzw. einvernehmlich aufgelöst wurden.  
 
Das Landgericht Dortmund hat der Stadt Bergkamen bis zum 24. Januar 2013 die Möglich-
keit eingeräumt, eine abschließende Stellungnahme zur Duplik und Erweiterung der Wider-
klage abzugeben, sodass im Frühjahr 2013 ein klagestattgebendes Urteil erwartet wird.  
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Aufgrund der positiven Einschätzung des SEB, der o. g. Rechtsanwälte und diverser der 
Klage beigelegter Sachverständigengutachten hinsichtlich des Ausgangs des Rechtsstreits, 
wurden zum 31.12.2011 die negativen Zinsergebnisse in Höhe von 1.014 T€ als Forderung 
gegen die beklagte Bank aktiviert. 
 
Bedingt durch die konsequente Abminderung festgestellter Risiken trägt der SEB seiner be-
sonderen Verantwortung hinsichtlich der erforderlichen Risikovorsorge als öffentliches 
Dienstleistungsunternehmen, aber auch dem Schutz des Lebensmittels und Umweltgutes 
Wasser besondere Rechnung, denn die Versorgung mit qualitativ einwandfreiem Trinkwas-
ser ist heute untrennbar mit dem Gewässerschutz verbunden. 
 
 
 

E) Prognosebericht 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels nehmen die Einwohnerzahlen in Berg-
kamen ab. Dadurch bedingt, aber auch durch technische Einrichtungen an Wasserver-
brauchsgeräten, nimmt der Trend eines sinkenden Wasserverbrauches weiter zu. 
 
Dieser Trend geht an Wasserversorgern, aber selbstverständlich auch an Abwasserentsor-
gern nicht spurlos vorbei. Sinkende Frischwasserbezugsmengen bedeuten im Umkehr-
schluss sinkende Schmutzwassermengen, die in das öffentliche Kanalnetz des SEB eingelei-
tet werden. Was gut für die Umwelt ist, bereitet dem SEB aber zunehmend Probleme. Denn 
während die Fixkosten steigen und in Zukunft maximal gleich bleiben wird die in das Kanal-
netz eingeleitete Abwassermenge immer geringer, was sich letztlich auch in der Abwasser-
gebühr widerspiegelt. So wurde in der Kalkulation 2012 eine im Vergleich zu 2011 um 
20.000 cbm geringere Abwassermenge berücksichtigt. Dieses führt bei relativ konstanten 
Kosten zu einem Gebührenanstieg von 0,06 € je cbm Abwasser. 
 
In der Gebührenkalkulation 2012 wurde der Kalkulationszinssatz von 6,5 % auf das langjäh-
rige Mittel von 6,1 % gesenkt. Auf der Grundlage des zu erwartenden Mengengerüstes rech-
net der SEB unter Berücksichtigung des Wegfalls der Förderung des Fremdwassersanie-
rungskonzeptes mit einem Rückgang der ordentlichen Erträge um 1,4 % auf insgesamt 
16,55 Mio. € bei einem positiven Jahresergebnis von 2,47 Mio. €. Zudem sollen insgesamt 
11,8 Mio. € sowohl für Erweiterungen als auch Erneuerungen in das Kanalnetz investiert 
werden. Hierzu ist eine Kreditaufnahme von 6,1 Mio. € veranschlagt. 
 
In den Abwasserbeseitigungskanälen werden ob fehlenden Wassers immer häufiger (verfes-
tigte) Ablagerungen vorgefunden. Diese Ablagerungen haben einige negative Folgen. Sie 
faulen, verursachen unangenehme Gerüche, die die Bürger stören und bilden, aufgrund der 
Atmosphäre, die in fast jedem Abwasserkanal vorliegt, die sogenannte biogene Schwefel-
säurekorrosion.  
 
Von dieser Art der Korrosion sind insbesondere sämtliche Kanalbauteile aus Beton und Ei-
senmetallen betroffen. Diese Bauteile werden zersetzt und altern schneller, was dazu führt, 
dass immer häufiger Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Eine gute 
Kanalbelüftung, eine regelmäßige Inspektion und Reinigung der betroffenen Kanalabschnitte 
können zwar vorbeugend wirken, verursachen aber ebenfalls nicht unerhebliche Kosten.  
 
U. a. deswegen ist folgerichtig im SEB die Entscheidung getroffen worden, beim Bau von 
neuen Mischwasser- und Schmutzwasserkanälen zunehmend auf den Einsatz von zement-
gebundenen Werkstoffen zu verzichten und Bauteile, z. B. Steighilfen aus Edelstahl, einzu-
bauen. 
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Aber auch die hydraulische Komponente der Abwasserbeseitigungsanlagen ist näher zu 
betrachten. Man könnte ob der abnehmenden Schmutzwassermengen geneigt sein, zukünf-
tig kleinere Dimensionen zur Ableitung der Abwassermengen einzusetzen. Bei reinen 
Schmutzwasserkanälen wird das ggf. auch so sein, obwohl hier ganz klar ein Augenmerk auf 
die anfallenden Betriebs- und Unterhaltungskosten dieser Kanäle zu richten ist. 
 
Bei Mischwasserkanälen beträgt allerdings die Regenwassermenge oft ein Vielfaches der 
abgeleiteten Schmutzwassermenge, so dass bei der Vorbemessung einer solchen Anlage 
der Schmutzwasseranfall zunächst unberücksichtigt bleiben kann. 
 
Hierbei sei das Stichwort „Klimawandel“ erwähnt. In der Vergangenheit konnte vereinzelt 
festgestellt werden, dass die einzelnen Regenereignisse von der Zeitdauer kürzer, aber zu 
mengenmäßig heftigeren Niederschlägen als in der Vergangenheit geführt haben. 
 
Um den Nachweis zu führen, dass der SEB einerseits eine zielgerichtete, wirtschaftlich ver-
tretbare Bedarfsplanung durchführt, seiner Pflicht zur Aufstellung eines Generalentwässe-
rungsplanes (GEP) nachgekommen ist und Abwasserbeseitigungsanlagen in Bergkamen 
betreibt, die eine DIN-gerechte Netzsicherheit gegen Überflutung bieten, wird derzeit, wie 
bereits erwähnt, der GEP hydraulisch überprüft. 
 
Zielsetzung ist u. a. auch der Nachweis der hydraulischen Netzleistungsfähigkeit, der bei 
Erfordernis auch einer juristischen Überprüfung standhält. 
    
Ein weiteres Thema, dem sich der SEB widmet, ist die gesetzeskonforme Umsetzung des 
§ 61 a LWG NRW. Private Grundstücksentwässerungsanlagen - auch die öffentlicher Lie-
genschaften - müssen danach auf Dichtheit geprüft und die bei der Untersuchung festgestell-
ten Schäden in angemessener Frist saniert werden. Die technischen Möglichkeiten reichen 
vom Abhängen neuer Leitungen unter der Kellerdecke über die offene Neuverlegung per 
Bagger bis hin zu grabenlosen Verfahren zur Schadensbehebung bei nicht begehbaren Ab-
wasserleitungen. Das Spektrum der anfallenden Kosten beginnt bei mehreren Hundert und 
kann bei einigen Zehntausenden von Euro, je nach Grundstück und Schadenlage, enden.  
 
Angesichts solcher Herausforderungen sind Dichtheitsprüfungen und Sanierungen nicht nur 
eine ökologische, rechtliche und technische Frage, sondern auch eine soziale. Sollte es nicht 
gelingen, sozialverträgliche und  faire Handlungsmodelle für die Umsetzung zu entwickeln, 
könnte die Zielsetzung der Dichtheitsprüfung am bereits erkennbaren Widerstand, sowohl 
der politischen Entscheidungsträger als auch der Bevölkerung, scheitern. Der SEB arbeitet 
derzeit an Lösungen, die genau diesen Ansprüchen genügen.  
 
Nach der Überarbeitung des § 61 a LWG NRW durch die neue Landesregierung und 
der erwarteten Durchführungsverordnung wird der SEB die erforderlichen Maßnah-
men zeitnah umsetzen. 
 
Abschließend darf festgestellt werden, dass sich der SEB mit der eingeschlagenen Zielrich-
tung, die Bergkamener Stadtentwässerung zukunftsorientiert auszurichten, auf dem richtigen 
Weg befindet.   
 
Bergkamen, 14. Januar 2013 
 
 
Horst Mecklenbrauck 
Betriebsleiter 
 
Anlage 
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW 
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Anlage zum Lagebericht - Jahresabschluss 2011 - des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen 
 

(Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW) 
 
 
Betriebsleitung 
 
 
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und  
öffentl. Einrichtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Mecklenbrauck, Horst 
 

Erster Beigeordneter und 
Stadtkämmerer 

 Gemeinschaftsstadtwerke Kamen-
Bönen-Bergkamen GmbH:  
- Aufsichtsrat 
 
Unnaer Kreis Bau- und Siedlungs-
gesellschaft mbH: 
- Aufsichtsrat 
 
Sparkasse Bergkamen-Bönen:  
- Verbandsvorsteher 
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Betriebsausschuss  
 
 
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und  
öffentl. Einrichtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Blom, Martin 
 

Rentner  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verbandsversammlung 

 

Czyzmowski, Marco 
(stellv.) 

Städt. Beschäftigter 
 

   

Degenhardt, Rosemarie Fraktionsgeschäftsführerin 
CDU 

 Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Gesellschafterversammlung 

 

Eder, Thomas 
(stellv.) 
 

Polizeibeamter  Sparkasse Bergkamen-Bönen:  
 - Verbandsversammlung 
  (stellv. Mitglied) 

 

Eickhoff, Martina 
(stellv.) 

Dipl.-Ingenieurin  Sparkassenzweckverband  
Bergkamen-Bönen:  
- Verbandsversammlung   

Verwaltungs- und Beteiligungs-
gesellschaft Kreis Unna mbH 
- Aufsichtsrat 

Engelhardt, Werner 
 

Lehrer i. A.    

Goerdt, Christoph 
(stellv.) 

Auszubildender    

Grziwotz, Thomas 
(stellv.) 

Lehrer  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verbandsversammlung 
  (stellv. Mitglied) 
 
Verbandsversammlung des  
Lippeverbandes 
- Vertreter für Bergkamen 

 

Haverkamp, Dirk 
(stellv.) 

Lehrer  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 
  (stellv. Mitglied) 
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Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und  
öffentl. Einrichtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Heinzel, Thomas 
 

Sachbearbeiter  Gemeinschaftsstadtwerke  
Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH: 
- Gesellschafterversammlung 
 
Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 
  (stellv. Mitglied) 

 

Herdring, Franz 
Löschen 
 

Fraktionsgeschäftsführer SPD  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 
  (stellv. Mitglied) 
 
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna 
mbH: 
- Aufsichtsrat 

 

Jung, Günter 
(stellv.) 

Rentner  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verbandsversammlung 
  (stellv. Mitglied) 
 
Unnaer Kreis Bau- und Siedlungs-
gesellschaft mbH: 
- Gesellschafterversammlung 
  (stellv. Mitglied) 
 
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna 
mbH: 
- Gesellschafterversammlung 

 

Jürgens, Michael 
(stellv.) 

Betriebsschlosser  Unnaer Kreis Bau- und Siedlungs- 
gesellschaft mbH: 
- Aufsichtsrat  
  (stellv. Mitglied) 
 
Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verbandsversammlung 
  (stellv. Mitglied) 
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Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und  
öffentl. Einrichtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Kerak, Wolfgang 
 

Steinmetzmeister RAG-Stiftung 
- Beirat 

Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 
 
Gemeinschaftsstadtwerke  
Kamen-Bönen-Bergkamen mbH: 
- Aufsichtsrat 
  (stellv. Mitglied) 
 
GWA 
- Aufsichtsrat 
 
Fachbeirat MVA Hamm 

 

Kerner, Wolfgang 
(stellv.) 

Geschäftsführer  Verbandsversammlung des  
Lippeverbandes 
- Vertreter für Bergkamen 

 

Klammer, Markus 
 

Städt. Beschäftigter    

Kuhlmann, Klaus 
(stellv.) 

Brandschutzbeauftragter    

Lohmann-Begander, 
Angelika 
(stellv.) 

Kaufm. Angestellte, Bürokraft 
eines MdB, Geschäftsführerin 
FDP-Kreisverband Unna 

   

Mathwig, Heinz 
(stellv.) 

Anpassung Bergbau  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 

 

Matiak, Brigitte 
 

Steuerfachangestellte    
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Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und  
öffentl. Einrichtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Middendorf, Elke 
 

Hausfrau  Sparkasse Bergkamen-Bönen 
- Verwaltungsrat 
- Risikoausschuss 
 
Gemeinschaftsstadtwerke  
Kamen-Bönen-Bergkamen mbH: 
- Aufsichtsrat 
  (stellv. Mitglied) 
 
Regionalverband Ruhr 
- Verbandsversammlung 
  (stellv. Mitglied) 
 
Ehrenamtliche Richterin am 
OVG Münster 
 
Umweltausschuss StGB NRW 
(stellv. Mitglied) 
 
Gleichstellungsausschuss 
StGB NRW 
 
Projektgesellschaft Haus Aden mbH 
- Gesellschafterversammlung 
 
Fachbeirat MVA-E Hamm 

 

Pollack, Christian 
 

Beamter  Gemeinschaftsstadtwerke 
Kamen-Bönen-Bergkamen mbH: 
- Aufsichtsrat  
  (stellv. Mitglied) 

 

Pufke, Marco Morten 
(stellv. Vorsitzender) 

Selbst. Personalberater  Gemeinschaftsstadtwerke  
Kamen-Bönen-Bergkamen mbH: 
- Aufsichtsrat 
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Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und  
öffentl. Einrichtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Radtke, Uwe 
(stellv.) 

Beschäftigter im Bergbau  Sparkasse Bergkamen-Bönen:  
- Verbandsversammlung 
 
Unnaer Kreis Bau- und Siedlungs- 
gesellschaft mbH: 
- Aufsichtsrat 
 
Verkehrsgesellschaft Kreis 
Unna mbH: 
- Gesellschafterversammlung 
  (stellv. Mitglied) 
 
TECHNOPARK KAMEN GmbH 
- Verbandsversammlung 
 
Verbandsversammlung des 
Lippeverbandes: 
- Vertreter für Bergkamen 

Bauverein und Siedlungs- 
genossenschaft Hamm eG: 
- Mitgliederversammlung 
  (stellv. Mitglied) 

Ramin, Hartmut 
(stellv.) 

Beschäftigter im Bergbau  Verbandsversammlung des 
Lippeverbandes: 
- Vertreter für Bergkamen 

Bauverein und Siedlungs- 
genossenschaft Hamm eG: 
- Mitgliederversammlung 
- Aufsichtsrat 

Reichelt, Uwe 
 

Beschäftigter im Bergbau    

Rennhak, Stefan 
(stellv.) 

Kaufm. Angestellter Bergbau    

Rocholl, André 
 

Kreditsachbearbeiter    

Rosenthal, Rainer 
 

SEB/Stadt Bergkamen    

Saatkamp, Andree 
 

Architekt, Fraktionsgeschäfts-
führer FDP 
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Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und  
öffentl. Einrichtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Schulte, Kay 
 

Dipl.-Ingenieur  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 
 
Gemeinschaftsstadtwerke 
Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH: 
- Gesellschafterversammlung 
 
Unnaer Kreis Bau- und Siedlungs- 
gesellschaft mbH: 
- Gesellschafterversammlung 

 

Selent, Michael 
(stellv.) 

SEB/Stadt Bergkamen    

Semmelmann, Thomas 
(stellv.) 

Dipl.-Verwaltungswirt  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 
  (stellv. Mitglied) 
 
Gemeinschaftsstadtwerke 
Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH 
- Aufsichtsrat 
  (stellv. Mitglied) 

 

Sparringa, Harald 
 

Oberstudienrat  Sparkasse Bergkamen-Bönen: 
- Verwaltungsrat 
 
Gemeinschaftsstadtwerke 
Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH: 
- Aufsichtsrat 
 
Projektgesellschaft Haus Aden mbH 
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Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien 
börsennotierter 
Gesellschaften 

Organen von Trägern 
verselbständigter bzw. ausge-
gliederter Aufgabenbereiche 

der Behörden und öffentl. Ein-
richtungen 

Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

Veit, Manuela 
 

Bäckerei-Filialleiterin  Gemeinschaftsstadtwerke 
Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH: 
- Gesellschafterversammlung 
 
Beirat ARGE SGB II Kreis Unna 
(stellv. Mitglied) 
 
Ehrenamtliche Richterin am  
OVG Münster 

 

Weirich, Volker 
(Vorsitzender) 

  Gemeinschaftsstadtwerke Kamen-
Bönen-Bergkamen mbH: 
- Aufsichtsrat  
 
TECHNOPARK KAMEN GmbH: 
- Gesellschafterversammlung 
  (stellv. Mitglied) 

 

Weiselowski, Jens 
(stellv.) 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

  

e 

Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt 

Wir, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung 
der vorliegenden Rechnungslegung im Auftrag der Gesellschaft vorgenommen. Ne-
ben der gesetzlichen Funktion der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzli-
cher Abschlussprüfungen richtet sich der Bestätigungsvermerk ausschließlich an die 
Gesellschaft und wurde zu deren interner Verwendung erteilt, ohne dass er weiteren 
Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Das in dem Be-
stätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 
ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und 
nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vor-
liegenden Rechnungslegung, die Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen 
und prüfungsnahe Tätigkeiten der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft (Stand 1. Juli 2007) sowie die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2002 zugrunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, 
Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Drit-
ten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein sol-
cher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungs-
vermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eintretender Ereignisse oder Umstände 
vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.  

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Er-
gebnis unserer Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entschei-
den, ob und in welcher Form er dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und taug-
lich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder 
aktualisiert. 






